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Zusammengefasste Stellungnahmen der VAEB, SVA und SVB 

Zu Frage 1:  

Es handelt sich um 18 Personen. 

Zu Frage 2:  

Dabei handelt es sich um 14 Männer und 4 Frauen. 

Zu Frage 3:  

Psychische- und Verhaltensstörungen 4 

Krebs 2 

Krankheiten des Nervensystems 2 

Unfall 1 

 

In den anderen Fällen können mangels Auswertungsmöglichkeiten keine genaueren Angaben 

gemacht werden.  

Zu Frage 4:  

Es liegen 6 befristete und demnach 12 unbefristete Invaliditäts- und 

Erwerbsunfähigkeitspensionen vor.  

Zu Frage 5:  

Bei 2 Fällen handelt es sich um Fälle ohne österreichische Staatsbürgerschaft (Rumänien, 

Deutschland) 

Zu Frage 6:  

Zum Migrationshintergrund können mangels valider Daten keine aussagekräftigen 

Auswertungen präsentiert werden.  

Zu Frage 7:  

Die Rechtsgrundlage für die vorliegenden Pensionsfälle sind erleichterte Wartezeit und 

Zurechnungsmonate:  

VAEB: Gem. § 236 Abs.1 Ziff. 1 bzw. Abs. 2 Ziff.1 ist die Wartezeit für Leistungen aus dem 

Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit erfüllt, wenn innerhalb der letzten 120 

Kalendermonate vor dem Stichtag zumindest 60 Versicherungsmonate vorliegen. 

SVA: § 120 GSVG: Liegt der Stichtag vor Vollendung des 50. Lebensjahres, beträgt die Wartezeit 

für eine Leistung aus dem Versicherungsfall der Erwerbsunfähigkeit oder des Todes 60 Monate 

in den letzten 120 Kalendermonaten vor dem Stichtag. Ist der Versicherungsfall vor Vollendung 
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des 27. Lebensjahres eingetreten, dann ist die Wartezeit erfüllt, wenn mindestens sechs 

Versicherungsmonate (ausgenommen Monate einer Selbstversicherung) erworben wurden. Die 

Wartezeit entfällt, wenn der Versicherungsfall Folge eines Arbeitsunfalls, einer Berufskrankheit 

oder einer anerkannten Dienstbeschädigung bei der Ableistung des Wehrdienstes ist. 

Zu Frage 8:  

Bei jenen drei Versicherungsträgern liegt der höchste monatliche Betrag bei 1.524,47€ 

Zu Frage 9:  

Sämtliche unter 30 jährige Frühpensionisten jener drei Versicherungsträger erhalten 

durchschnittlich 698,29 € 
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